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Der Vorsorgeauftrag
Viele Verheiratete sind fälsch-
licherweise der Meinung, bei 
eigener Urteilsunfähigkeit 
könne ihr Ehepartner alle An-
gelegenheiten für sie regeln. 
Zwar kommt dem Ehegatten 
bzw. dem eingetragenen Part-
ner auch ohne Vorsorgeauftrag 
ein gesetzliches Vertretungs-
recht zu. Dieses ist jedoch be-
schränkt auf Alltagshandlun-
gen. Für alles, was darüber 
hinausgeht, muss die Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehör-
de (KESB) beigezogen werden. 
Konkubinatspartner haben gar 
kein gesetzliches Vertretungs-
recht.

Handlungsunfähigkeit
Das im Jahr 2013 in Kraft 

getretene Kindes- und Erwach-

senenschutzrecht bietet nun 
die Möglichkeit, einen Vorsor-
geauftrag zu erteilen. Wird ei-
ne Person handlungsunfähig, 
klärt die KESB ab, ob ein gül-
tig errichteter Vorsorgeauftrag 
vorliegt. Wenn ja, können die   
im Vorsorgeauftrag bestimm-
ten Personen anstelle der 
KESB handeln.

Formvorschriften
Der Vorsorgeauftrag kann 

von jeder volljährigen und ur-
teilsfähigen Person für den Fall 
der eigenen Urteilsunfähig-
keit erteilt und auch jederzeit 
widerrufen werden. Er muss 
handschriftlich erstellt oder 
notariell beurkundet sein. Es 
können eine oder mehrere  
vertretungsberechtigte Perso-

nen ernannt werden. Die be-
auftragten Personen sollten 
selbstverständlich Kenntnis 
vom Vorsorgeauftrag haben 
und mit ihrer Beauftragung 
einverstanden sein. Sinnvoller-
weise wird der Hinterlegungs-
ort des Vorsorgeauftrags dem 
zuständigen Zivilstandsamt 
gemeldet.

Drei Bereiche
Der Vorsorgeauftrag kann 

für drei Bereiche erteilt werden. 
Beim Bereich Personensorge 
geht es um Unterstützung im 
Alltag und um Entscheide in 
pflegerischen und medizini-
schen Fragen. Zur Vermögens-
sorge gehört die Verwaltung 
von Einkommen und Vermögen. 
Dazu gehört etwa der Verkehr 

mit Banken. Die Vertretung im 
Rechtsverkehr bezieht sich vor 
allem auf das Eingehen und 
Auflösen von Verträgen und die 
Vertretung vor Behörden und 
Gerichten. (pd)

Gratis-Hotline zum Thema: 
071 945 80 90

Freitag, 25. November 2016,
10.00 bis 12.00 Uhr

Montag, 28. November 2016, 
10.00 bis 12.00 Uhr
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